
STADT MELLE 23.01.23

Der Bürgermeister Anlage 1 EntgO -Bäder-

Amt für Familie, Bildung und Sport

Kinder unter 4 Jahren frei

Kinder bis Kinder bis

Erwachsene einschl. 17 J./ Erwachsene einschl. 17 J./ Familien *2 Wert: Rabatt: Preis:

ab 18. Jahre Ermäßigte *1 ab 18. Jahre Ermäßigte *1

GrönegauBad (Hallen-/Wellenfreibad) 5,00 € 2,50 € 115,00 € 57,50 € 172,50 €

Freibad Wellingholzhausen   

Freibad Riemsloh  50,00 € 20 % 40,00 €

Freibad Oldendorf   100,00 € 30 % 70,00 €

Freibad Neuenkirchen   

Inhaber des Meller Familienpasses zahlen 50 % der regulären Eintrittspreise.

*1)     Schüler, Berufsschüler, Studenten, Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose sowie Schwerbehinderte ab 50 %

entrichten die für Kinder gültigen Entgelte gegen Vorlage eines amtlichen Ausweises.

Inhaber der Juleica (Jugendleiter-Card) mit Hauptwohnsitz in Melle entrichten für Einzelkarten die für Kinder gültigen Entgelte bei Vorlage der Juleica.

Inhaber der nieders. Ehrenamtskarte mit Hauptwohnsitz in Melle entrichten für Einzelkarten die für Kinder gültigen Entgelte bei Vorlage der Ehrenamtskarte.

*2) Dazu gehören Ehepaare sowie eheähnliche Gemeinschaften mit mind. 1 Kind sowie alleinstehende Eltern mit mind. 1 Kind bis 17 Jahre.

Der Nachweis der Familie ist durch Vorlage geeigneter Dokumente (Familienstammbuch, Ausweise, Meldebescheinigungen o.Ä.) nachzuweisen.

Weitere Bedingungen sh. Haus- und Badeordnung

3,50 € 1,75 €

2,50 € 1,25 € 58,00 €

80,00 € 40,00 € 120,00 €

29,00 € 87,00 €

(Gültig für alle Bäder, übertragbar)(im Wellenfreibad vom 15.05. - 15.09. gültig)

Benutzungsentgelte für städtische Bäder ab 01. Mai 2023

EINZELKARTEN WERTKARTENSOMMER-SAISONKARTEN



Inhaber der nieders. Ehrenamtskarte mit Hauptwohnsitz in Melle entrichten für Einzelkarten die für Kinder gültigen Entgelte bei Vorlage der Ehrenamtskarte.


